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Regeste

Kantons- und Gemeindesteuern 2006 | Öffentliche Finanzen & Abgaberecht

Erwägungen

E. 1
Mit Einspracheentscheid vom 28. August 2009 veranlagte die Steuerkommission von
Magden/AG die Eheleute B.X.________ und A.X.________ für die Kantons- und
Gemeindesteuer 2006 mit einem steuerbaren Einkommen von Fr. 212'000.--, beruhend auf
Einkünften des Ehemannes aus unselbständiger Erwerbstätigkeit für die C.________
GmbH. Die Eheleute X.________ hatten erfolglos geltend gemacht, es handle sich dabei
zumindest teilweise um Erlös aus dem Verkauf der Stammeinlage an diesem Unternehmen
an britische Investoren (D.________). Am 10. November 2010 ersuchte das Ehepaar
X.________ um Revision des Einsprachentscheids. Die Steuerkommission Magden lehnte
das Revisionsgesuch ab. Ein Rekurs an das Steuerrekursgericht des Kantons Aargau blieb
erfolglos. Eine Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau am 29.
November 2012 ab. Gegen dessen Urteil führen B.X.________ und A.X.________
fristgerecht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht. Sie
beantragen die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids und die Gutheissung des
Revisionsgesuchs, eventuell die Rückweisung der Sache an das kantonale Gericht. Die
Beschwerdeführer machen geltend, über zwei neue Beweismittel zu verfügen: Zum einen
mache ein Beleg der britischen Lloyds TSB Bank klar, dass die britischen Investoren einen
Betrag von £ 50'000.-- zugunsten der C.________ GmbH überwiesen hätten. Zum andern
liege inzwischen mit dem Bericht des Treuhandunternehmens E.________ AG ein neues
Beweismittel zur richtigen Würdigung der oben dargestellten Geschäftsabläufe vor. Das
Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wurde mit Verfügung vom 7. März 2013
abgewiesen.

E. 2
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen den angefochtenen
Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau betreffend die Kantons- und
Gemeindesteuern ist zulässig (Art. 82 lit. a in Verbindung mit Art. 86 Abs. 1 lit. d BGG und
Art. 73 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten
Steuern der Kantone und Gemeinden [Steuerharmonisierungsgesetz, StHG; SR 642.14]).
Die Beschwerdeführer sind zur Beschwerde legitimiert ( Art. 73 Abs. 2 StHG bzw. Art. 89
BGG ). Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht im Sinn von Art. 95
BGG gerügt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an, doch prüft
es die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem Recht nur insofern, als eine solche
Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist ( Art. 106 Abs. 1 und 2
BGG ). Es legt seinem Urteil den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt zugrunde (



Art. 105 Abs. 1 BGG ), es sei denn, dieser sei offensichtlich unrichtig (willkürlich) oder in
Verletzung eines Beschwerdegrunds im Sinn von Art. 95 BGG ermittelt worden (Art. 105
Abs. 2 bzw. Art. 97 Abs. 1 BGG ).

E. 3
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist offensichtlich unbegründet
und im Verfahren nach Art. 109 Abs. 2 lit. a BGG mit summarischer Begründung zu
erledigen:

E. 3.1
In der Sache geht es um die Revision der Veranlagung für die Kantons- und
Gemeindesteuern. Unter welchen Voraussetzungen auf eine rechtskräftige
Steuerveranlagung revisionsweise zurückgekommen werden kann, bestimmt sich nach Art.
51 StHG sowie - für den Kanton Aargau - nach § 201 Abs. 1 des Steuergesetzes des
Kantons Aargau vom 15. Dezember 1998 (StG; SAR 651.100). Gemäss § 201 Abs. 1 lit. a
StG bzw. Art. 51 Abs. 1 lit. a StHG kann eine rechtskräftige Veranlagungsverfügung
zugunsten des Steuerpflichtigen revidiert werden, wenn (nachträglich) erhebliche Tatsachen
oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden. Die Revision ist aber ausgeschlossen,
wenn die Antrag stellende Person Gründe vorbringt, die sie bei der ihr zumutbaren Sorgfalt
schon im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können ( § 201 Abs. 2 StG ; Art. 51
Abs. 2 StHG ).

E. 3.2
Auf diesen Revisionsgrund berufen sich die Beschwerdeführer und nennen zwei neue
Beweismittel. Sie machen zunächst geltend, der Beleg der britischen Lloyds TSB Bank vom
10. Oktober 2006 betreffend die Überweisung von £ 50'000.-- durch die (britische)
D.________ an die Credit Suisse mit dem Vermerk "Beneficiary ... F.________ AG" stelle
ein neues Beweismittel dar. Soweit die Vorinstanz annehme, der genannte Bankbeleg sei
für die Beschwerdeführer jederzeit greifbar gewesen, sei dies willkürlich, denn der Beleg
stamme vom Bankkonto der D.________, die mit der C.________ GmbH keine
Verbindung habe. Soweit ersichtlich möchten die Beschwerdeführer mit diesem
Beweismittel belegen, dass ein Teil der ihnen zugeflossenen Mittel Erlös aus dem Verkauf
von Anteilen an der C.________ GmbH und damit einen steuerfreien Kapitalgewinn
darstellten. Allerdings hat die Vorinstanz hierzu festgehalten, die Beschwerdeführer
machten nicht geltend, über dieses Dokument bzw. über den zugehörigen Beleg der Credit
Suisse nicht verfügt zu haben, und es liege in ihrer Verantwortung, wenn sie es im
Veranlagungsverfahren nicht eingereicht hätten. Diese sachverhaltliche Feststellung ist
nicht willkürlich. Wenn den Beschwerdeführern im Jahr 2006 aus dem Verkauf von
Anteilen an der C.________ GmbH ein Betrag von £ 50'000.-- zugeflossen ist, mussten sie
über Belege verfügen, die diesen Zahlungsfluss belegen. Die Vorinstanz weist denn auch
unwidersprochen auf den Kontokorrentauszug vom 26. Oktober 2006 eines Kontos der
C.________ GmbH bei der Credit Suisse hin, woraus der Eingang der entsprechenden
Zahlung in Schweizer Franken per 13. Oktober 2006 verbucht ist. Dieses Dokument und
insbesondere die entsprechende Eingangsanzeige hätten die Beschwerdeführer im
Veranlagungsverfahren bereits einreichen können, allenfalls zusammen mit weiteren
Belegen, welche den Zweck dieser Zahlung hätten aufzeigen können. Dass sie dies im
Veranlagungsverfahren unterlassen haben, stellt eine mangelnde Sorgfalt dar, was die
Revision ausschliesst (vgl. Art. 51 Abs. 2 StHG , § 201 Abs. 2 StG /AG).



E. 3.3
Die Beschwerdeführer betrachten ausserdem den Bericht der E.________ AG als neues
Beweismittel, das zur Revision der Veranlagung führen müsse. Dieses Vorbringen scheitert
bereits daran, dass die Beschwerdeführer zwar behaupten, dieser Bericht sei für sie erst seit
September 2010 erhältlich gewesen, dies aber nicht näher begründen, geschweige denn
beweisen. Ausserdem dient die nachträgliche Berücksichtigung von Tatsachen und
Beweismitteln im Revisionsverfahren einzig dazu, den Sachverhalt zu korrigieren.
Hingegen dient die Revision nie dazu, die Würdigung früherer Vorbringen erneut zu
überprüfen (Urteil 2C_349/2012 vom 18. März 2013 E. 4.2.1 mit Hinweisen; s. auch
ELISABETH ESCHER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 7
zu Art. 123 BGG ), was die Beschwerdeführer unter Berufung auf den genannten Bericht
offensichtlich anstreben.

E. 3.4
Die Beschwerdeführer werfen der Vorinstanz schliesslich vor, Art. 29 Abs. 3 BV verletzt zu
haben, indem sie ihnen die unentgeltliche Rechtspflege wegen Aussichtslosigkeit ihrer
Rechtsbegehren verweigert habe. Wie aus den vorstehenden Erwägungen indessen
hervorgeht, sind die Vorbringen der Beschwerdeführer offensichtlich nicht geeignet, zur
Revision ihrer Veranlagung zu führen. Die entsprechende Einschätzung der Vorinstanz ist
folglich nicht zu beanstanden.

E. 4
Die Beschwerde ist nach dem Gesagten unbegründet und folglich abzuweisen. Dem
Verfahrensausgang entsprechend sind die bundesgerichtlichen Kosten den
Beschwerdeführern aufzuerlegen; sie haften hierfür solidarisch ( Art. 66 Abs. 1 und 5 BGG
). Eine Parteientschädigung ist nicht geschuldet ( Art. 68 BGG ).
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